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Wer erhält die FamilienCard? 
 

U.a. Eltern mit Hauptwohnsitz in Stuttgart, die in häuslicher Gemeinschaft zusammenleben, für 
in Stuttgart lebende Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre.  
Der jährliche Gesamtbetrag des Familieneinkommens darf nicht mehr als 70.000 Euro betragen. 
Für Familien mit mindestens vier Kindern gibt es keine Einkommensgrenze. 
 
Wo gibt es die FamilienCard und wo wird die FamilienCard aufgeladen? 
 

Die Familiencard kann bei den Bürgerbüros in Stuttgart, bei den Bürgerinformationsstellen der 
Bezirksämter oder bei der Dienststelle Freiwillige Leistungen des Sozialamtes beantragt und 
aufgeladen werden. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Landeshauptstadt Stuttgart unter  

FamilienCard beantragen.  
  

 
 

Besuch einer Schulkindbetreuung in Trägerschaft des Jugendamtes mit der FamilienCard: 
 

Die FamilienCard berechtigt zu einer Ermäßigung des Entgeltes.  
 

Die gültige FamilienCard des Kindes muss vorgelegt werden!  
Sie gilt nur in Verbindung mit dem Aufladungsbeleg für das aktuelle Kalenderjahr! 
 

Diesen Aufladungsbeleg können Sie überall dort ausdrucken, wo Sie eine FamilienCard 
erhalten. Es werden keine Entgelte für die Schulkindbetreuung von der FamilienCard abgebucht. 
 

Um die Ermäßigung zu erhalten, haben Sie folgende Möglichkeiten:  
 

 Sie können die FamilienCard und den aktuellen Aufladungsbeleg persönlich in der 
Einrichtung vorlegen. Dort werden dann die FamilienCard (Vorder- und Rückseite) und 
der Aufladungsbeleg kopiert und die Kopien an die Dienststelle Haushalt, Gebühren und 
Rechnungswesen des Jugendamts weitergeleitet.  
 

 Sie können die FamilienCard (Vorder- und Rückseite) und den Aufladungsbeleg online 
einreichen über Service-BW, https://www.service-bw.de. Einen Link finden Sie auf der 
Website der Landeshauptstadt Stuttgart unter Elternbeiträge für städtische Kitas. 
 

Wichtiger Hinweis: Eine einfache, unverschlüsselte E-Mail ist nicht sicher und kann 
eventuell durch Dritte eingesehen, manipuliert und unkontrolliert im Internet verteilt 
werden. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass die Daten unbefugten Dritten bekannt 
und missbraucht werden. Eine Übersendung per E-Mail erfolgt immer auf eigene 
Gefahr und Verantwortung! 
 

 Sie können gut lesbare Kopien der FamilienCard (Vorder- und Rückseite) und des 
Aufladungsbelegs per Post schicken an das Jugendamt, Dienststelle Haushalt, 
Gebühren und Rechnungswesen, Postadresse: Wilhelmstraße 3, 70182 Stuttgart.  
 

 Sie können die FamilienCard und den Aufladungsbeleg persönlich vorlegen beim 
Jugendamt, Dienststelle Haushalt, Gebühren und Rechnungswesen, Hausadresse: 
Hauptstätter Straße 70, 3. Stock, 70178 Stuttgart. 

 

 
 

Informationen zum Datenschutz finden Sie auf der Website der Landeshauptstadt Stuttgart unter  
Elternbeiträge für städtische Kitas.  


